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Nur mit lahmem Schritt besteigt die einst so tatendurstige 
Lehrperson am frühen Morgen die Pforten der Institution. 
Wie bezaubert sie früher von der Schule war, wie sehr vom 
Gedanken berauscht, mit ihrem gerechten Handeln das 
Handeln der Kinder und durch eben diese das große Ganze 
prägen zu können. So an den alten Idealismus denkend, 
lässt sie sich jetzt in den harten Sessel des Lehrerzimmers 
fallen. Sie hört die vertrauten Worte eines Problemgesprä-
ches zwischen Kolleg/innen: „Versetzungsgefährdet …, 
schwieriger Haushalt …, nichts zu machen …“ 

Ja, was ist da schon zu machen? Was sollte eine kleine 
Intervention angesichts der allgemeinen Ungleichheit 
schon bewirken? Immerhin lehrt sie die Bilanz des Bil-
dungsberichts 2022 (Autor/innengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2022), dass das Ziel der Bildungsgerech-
tigkeit weit verfehlt wurde, Schüler/innen aus sozial 
schwächeren Familien nach wie vor multidimensional 
benachteiligt sind und sich die Schere der Ungleichheit 
im Ganzen nur weiter öffnet (Klein 2022; Klein 2021). 
Indes bleibt die Lehrperson ein kümmerliches Rad im 
Uhrwerk der großen Institution Schule, die aufgrund ih-
rer problematischen Institutionalisierung „bürgerlicher 
Prinzipien“ nachweislich soziale Ungleichheit reprodu-
ziert (Hopf 2021, 603f.). Demnach leistet auch die Lehr-
person als mehr oder weniger rollenkonformes Mitglied 
der Institution ihren Beitrag zur Reproduktion von Un-
gleichheit (Hopf 2021). Wie konnte die um Gerechtig-
keit bemühte Lehrperson unbemerkt an einer Ungerech-
tigkeit in so großem Stil teilhaben? Ganz einfach: Sie 
handelte, wie die anderen, gemäß eines Prinzips, das 
nach Chancengleichheit aussah, doch tatsächlich bloß 
ungleiche soziale Herkunft in ungleichen Bildungser-
folg überführte (Hopf 2021; Dumont u. a. 2019). Die 
tragische Pointe: Ihren Beitrag zur Reproduktion von 
sozialer Ungleichheit leistete die Lehrperson in dem 
Glauben, nach gerechten Prinzipien zu handeln. 

So scheint die Ungerechtigkeit da draußen in den Klas-
senzimmern nicht mehr nach der Lehrperson, sondern 
zum Himmel zu schreien; die mächtigen Korridore der 
Institution lassen ihn nachhallen. Kraftlos geworden, 
lässt sich die Lehrperson vom Schulgong zur Arbeit 
mahnen.

Wen würde in solch einer Lage nicht auch ein Gefühl 
der Ohnmacht befallen? Wer würde da nicht an der Ef-
fektivität der eigenen Handlungsfähigkeit zweifeln und 
von der lösenden Intervention resignieren?

Umgekehrt liegt es also in der Macht der Lehrperson, 
aus jener Rolle auszubrechen, in die ungerechten Me-
chanismen der Institution regulierend einzugreifen und 
eigens Gerechtigkeit zu fördern (Hopf 2021). Vorausge-
setzt sie berücksichtigt die Person im Einzelfall. Diese 

Glaubt man dem Bildungsbericht 2022, scheint alles Handeln für mehr Bildungsgerechtigkeit in der Schule  
zwecklos. Handlungsprinzipien, welche gerechte Behandlung versprechen, führen geradewegs zum Gegenteil. 
Ohnmächtig ist die Lehrperson deshalb jedoch nicht. Der vorliegende Artikel eröffnet eine Perspektive, aus 
welcher der Lehrperson trotz dieser ernüchternden Einsicht eine Chance bleibt, mit der kleinsten rücksichts-
vollen Handlung zur allgemeinen Gerechtigkeit beizutragen. 

 Stichwörter: Bildungsgerechtigkeit, soziale Ungleichheit, Lehrerhandeln, Respekt

Eine Lektion in moderner Lehrerbildung:  
„Aus der Not eine Tugend machen“

Philipp Leisenheimer

Die Geste des Respekts in Zeiten von institutioneller Ungerechtigkeit 

„Mache dir aus solcher Not eine Tugend!“, so sollte 
der Wahlspruch der modernen Lehrperson lauten. 
Je aussichtsloser die Gesamtsituation, desto leichter 
fällt es, sich auf dasjenige zu konzentrieren und das-
jenige zu pflegen, was im Kleinsten an Gerechtigkeit 
noch umsetzbar ist: Es geht um eine Rückbesinnung 
auf die Geste des Respekts. Diesen Funken der Hoff-
nung hält auch Hopf (2021) offen, wenn er sein Ur-
teil über das ungerechte, weil streng rollenkonforme 
Lehrerhandeln mit einer Einschränkung versieht: 

„Gerade indem Lehrer/innen allgemein geteilte, 
häufig wissenschaftlich fundierte Inhalte vermit-
teln, rollenkonform nur die Leistung ‚ohne Ansehen 
der Person‘ zu berücksichtigen versuchen […], sind 
sie daran beteiligt, Unterschiede der sozialen Her-
kunft in solche des ungleichen Bildungserfolgs zu 
überführen.“ (Hopf 2021, 603) 
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Voraussetzung zu erfüllen, ist kein Problem: Denn die 
Lehrkraft verfügt einerseits über inklusive Methoden, 
die im Sinne jener Rücksicht die angemessene unter-
richtliche Bearbeitung von Heterogenität zum Ziel ha-
ben (Sturm 2016). Andererseits verfügt sie über die ge-
setzliche Freiheit, diese rücksichtsvollen Methoden in 
der Lehre unabhängig geltend zu machen (Hopf 2021). 
So klein dieser Spielraum auch scheint, er ist von nicht 
zu unterschätzender Wirkung. Hat doch die Lehrper-
son die Chance, unmittelbar dem einzelnen Schüler 
bzw. der einzelnen Schülerin als Individuum gerecht zu 
werden. Und hängt nicht von ihr, der einzelnen Schü-
ler/in, alles ab: Von ihrer Gerechtigkeitswahrnehmung 
die messbare Größe der Gerechtigkeit in der Schule 
(Dalbert 2013; Vock u. a. 2017) und von ihrem entspre-
chenden Handeln hängt die Zukunft der Gesellschaft ab 
(Dumont u. a. 2019; Sturm 2016).

Der verzweifelten Lehrperson soll hier eine ermun-
ternde Alternative zur ungerechten Unterrichtsrealität 
vorgeschlagen werden. Überzeugend stellt sie dar, wie 
effektiv die inklusive Methode die ungerecht reali-
sierte Chancengleichheit entschärfen und das zugrun-
deliegende rücksichtsvolle Handeln die Gerechtigkeit 
fördern kann. 

Skizze des Status quo: Eine trügerisch  
gerechte Bildungssituation

Ohne Respekt bleibt die Lehrperson ein unverändert rol-
lenkonformes Subjekt. Im blinden, aber gerechtfertigten 
Glauben, sie handle nach allgemein gerechten, univer-
sellen Prinzipien, realisiert sie die problematische Insti-
tutionalisierung der Handlungsprinzipien, ohne in diese 
weiter einzugreifen (Hopf 2021): In der üblichen hetero-
genen Klassensituation kommen unterschiedliche Schü-
ler/innen mit unterschiedlichen Hintergründen zusam-
men, die sich auf Schulebene dieselben Voraussetzungen 
und Ziele teilen. Sie sind zum einen schulpflichtig und 
damit unentgeltlich zu unterrichten (Hopf 2021); zum 
anderen erstreben sie alle, bestmögliche Abschlüsse und 
Zertifikate zu sammeln, um dann an der bürgerlichen Ge-
sellschaft in entsprechender Position teilzuhaben (Fend 
2009; Hopf 2021). Obgleich die Start- und Prozessbe-
dingungen sowie die Aspirationen des Elternhauses der 
Schüler/innen sich faktisch stark unterscheiden (Dumont 
u. a. 2019), sieht sich die Lehrkraft geneigt, gemäß die-
ser schulischen Gleichheit alle Individuen ihrer Rolle 
als „Schüler/in“ entsprechend grundsätzlich gleich zu 
behandeln (Hopf 2021, 607). Diese „gleiche Beschu-
lung“ von faktisch ungleichen Schüler/innen äußert sich 
in vielerlei Hinsicht (Hopf 2021; Klein 2021): z. B. in 
der Moderation der Lehrerdiskussion, der Anleitung 
von Arbeitsaufträgen, den uniformen bürgerlichen Bil-
dungsinhalten, die nach Prinzipien der Abstraktion zu 
exemplarischen Formeln und Arbeitsschablonen aufbe-

reitet wurden, und nicht zuletzt der Leistungsbeurteilung 
(Hopf 2021). Dazu tritt das Leistungsprinzip, das merito-
kratisch bestimmt (Hopf 2021), dass die Größe der Leis-
tung proportional zur Größe der Belohnung sein sollte 
(Becker u. a. 2009; Hopf 2021). Individuelle Leistung 
stelle demnach den Indikator eines im gerechten Wettbe-
werb erworbenen Verdiensts dar (Becker u. a. 2009). Im 
Zusammenhang mit der Gleichheit der Voraussetzungen 
ergibt sich somit die einfache Formel der Chancengleich-
heit (Hopf 2021). Für alle Schüler/innen gilt gleicherma-
ßen: Wer bei gleichen Voraussetzungen eigens mehr leis-
tet, hat sich die größere Belohnung rechtmäßig verdient 
(Hopf 2021).

Wenn nun in der Einzelsituation Schülerin B nicht ge-
nauso gut auf das Lehrangebot reagiert, sich schwertut 
und in einer Gruppenarbeit weniger leistet als A, dann 
wird dieser Beobachtung nicht mehr als die Annahme 
der Chancengleichheit zugrunde gelegt und Entspre-
chendes geschlossen. Ebenso wird die Lehrkraft die 
Leistung von A in Klausur X besser bewerten als die der 
Schülerin B, zumal A bei der vermeintlich selben schu-
lischen Voraussetzung eine größere Leistung erbrachte, 
deren Verdienst sich eben gegenüber der schlechteren 
Leistung von B durch die Chancengleichheit rechtfer-
tigt (Hopf 2021). Die Lehrkraft folgt der naheliegenden 
Überzeugung, B hätte ihre Note angesichts der glei-
chen Chance durch eigenverschuldetes Versagen selbst 
zu verantworten. Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass 
A durch seinen familiären Hintergrund einen unfairen 
Vorteil gegenüber B genießt. Also lässt die Lehrperson 
zu, dass Ungleiches zu entsprechendem Ungleichen 
kommt. In einem solchen Konkurrenzmodell entwi-
ckeln sich bei denselben Voraussetzungen unterschied-
liche Lernerfolge, sodass die zeitgleiche Etablierung ei-
nes Teilhabemodells misslingt (Hopf 2021). Gerade zu 
den Fixpunkten der Leistungsbeurteilung sind die rück-
sichtslos generierten Noten von zentraler Bedeutung 
(Hopf 2021). Weiterhin bedient sich die Lehrperson der 
erklärenden Wirkung dieser ungerechten Noten und ist 
der trügerischen Überzeugung, unter solcher Chancen-
gleichheit hätte größere Leistung einen höheren Bil-
dungsweg verdient. 

Skizze der Alternative: Minimal-Gerechtigkeit 
durch Anwendung einer Respekt-Formel 

Anstatt blind auf das Prinzip der Chancengleichheit zu 
vertrauen, setzt die Lehrperson im alternativen Falle 
den Maßstab ihrer Lehre am zu unterrichtenden Indi-
viduum an. Indem sie also die Realisierung der Chan-
cengleichheit mit Rücksicht auf das Individuum modi-
fiziert, kontrolliert die Lehrkraft den Anteil an sozialer 
Ungleichheit, die sich in ungleichen Bildungserfolg 
überträgt. Eine treffende Diagnostik wird daher unver-
zichtbar (Vock u. a. 2017). 
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Eben diese nutzt die Lehrkraft, um sich, der Annahme 
einer schulischen Gleichheit zum Trotz, ein zusätzliches 
Bild der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und 
Bedürfnisse der heterogenen Schülerschaft zu machen. 
Interessiert von der jeweiligen Herkunft und den He-
rausforderungen der Schüler/innen, nutzt sie gemein-
same Elterntage und Freizeitprojekte, um einen Begriff 
von Habitus und Person zu erlangen. Dazu stellt sie 
Arbeitsaufträge, die es den Schüler/innen erlauben, die 
eigene Identität einzubringen und zu offenbaren, so-
dass sie im Unterricht ihr Gesicht zeigen. Angesichts 
der Ungleichheit der Schülerschaft und der Schönheit 
ihrer jeweiligen Individualität erscheint die gleiche Be-
schulung ungeeignet (Klein 2021). Von der faktischen 
Ungleichheit überzeugt, nimmt die Lehrkraft eine „in-
nere Differenzierung“ der Lernsituation vor (Vock u. a. 
2017, 65). 

Sie ergreift gemäß der erhobenen Daten „didakti-
sche‚ methodische und organisatorische Maßnahmen“ 
(Vock u. a. 2017, 65), um sich durch die Anpassung der 
Lehrgegenstände auf die ungleichen Lernindividuen ei-
ner relativen Gleichheit anzunähern. Für Schülerin B, 
die, wie sich herausstellt, tatsächlich erhebliche sprach-
liche Probleme hat und unter doppelter Benachteili-
gung leidet, in einem unorganisierten Haushalt wohnt 
und von ihrer Familie wenig Unterstützung erfährt, be-
deutet das Folgendes: Ihr muss ein kompensierendes 
Unterrichtsangebot gestellt werden, um B so weit an 
A anzunähern, dass ihr dieselbe Chance auf Lernerfolg 
zukommt. Dazu eignen sich in ihrem Falle sprachsen-
sible Schablonen, aber auch die sorgsame Arbeitsan-
weisung, der verständnisvolle Umgang mit geringer 
Aufmerksamkeit und die Vor-Strukturierung und Orga-
nisation von Lernprozessen. Unterstützend macht die 
Lehrperson eine individuelle Leistungsnorm geltend, 
sodass sich in der Verhältnismäßigkeit der Leistung 
zum individuell ausgeschöpften Potenzial eine echte 
Chancengleichheit ergibt. Wenn Schüler A in seinem 
absolut anspruchsvolleren Arbeitsblatt relativ gleich 
viel leistet wie B in ihrem angepassten sprachsensib-
len Lernblatt, hätten sich folglich beide dieselbe Be-
lohnung verdient. Also liegt es nun nicht mehr an der 
absoluten Leistung, welche durch zufällige Vorteile 
und Nachteile größer oder kleiner ausfiele, ohne dass 
die Schüler/innen diesen Vorsprung oder Rückstand 
selbst verantwortet hätten. Jetzt misst das Leistungs-
prinzip die verhältnismäßige eigene Leistung, wel-
che, zumal sie ausschließlich ihren Anteil an der Ar-
beit berücksichtigt, mit einer redlichen Anstrengung 
gleichzustellen ist. Lernerfolg heißt also: eine zur 
Ausgangslage verhältnismäßige Aufgabe durch eige-
nen Anteil meistern. Eine individuelle Bewertungs-
norm erlaubt es ferner, den relativen Lernerfolg zu 
bescheinigen, während die, absolut gesehen, unter-
schiedliche Leistung durch Einträge vermerkt werden 
können. Deshalb wird die Konkurrenzidee nicht außer 

Kraft gesetzt, sondern zugunsten einer Bescheinigung 
eines selbstverantworteten Lernerfolgs bürokratisch 
abgeschwächt. Jene ausgleichende Maßnahme darf 
weniger als eine Ungleichbehandlung von Ungleichem 
als eine Kompensation verstanden werden, welche die 
Konkurrenz nicht aufhebt, sondern eher die Distanz 
der Parteien im Wettbewerb langsam verringert (Hopf 
2021). Bei einem solchen Konkurrenzmodell rückt also 
eine mögliche Teilhabe in greifbare Nähe, zumal sich 
die Lernerfolge mit der Zeit langsam angleichen soll-
ten. Dafür sorgt mitunter die äußere Organisation der 
inneren Differenzierung der Lernsituation: Kooperative 
Methoden, wie die Lernwerkstatt oder das Lernbüro, 
die sich auf die Kontakttheorie berufen, haben sich hier-
bei als besonders wirksam erwiesen (Vock u. a. 2017). 
Nicht nur können die Schüler/innen hierbei selbststän-
dig Verantwortungen übertragen und erhalten dadurch 
ein Konzept von interdependenter Gemeinschaft, sie 
errichten einen Zusammenhalt, den gegenseitige Hilfe 
und verständnisvolle Kommunikation prägen (Vock 
u. a. 2017). Doch hierbei erfassen und verwalten die 
Schüler/innen nicht nur die eigenen Lernbedürfnisse, 
sie versuchen diese vielmehr noch mit denen ihrer 
Peers zu vereinbaren und zu harmonisieren, um eine 
produktive Kooperation zu gewährleisten (Vock u. a. 
2017). Gemeinsamkeiten in Unterschiedlichkeit er-
kennend, finden A und B eine produktiv-konjunktive 
Arbeitsform, die Ungleichheiten und Vorurteile zu-
gunsten von gegenseitiger Rücksicht und Hilfestellung 
untergräbt. Somit machen die Schüler/innen selbst von 
der inklusiven Methode Gebrauch und pflegen einen 
respektvollen Umgang (Sturm 2016). 

Damit das neue Toleranzmodell nicht an einer unsau-
beren Diagnostik scheitert und überdies auf Entwick-
lungen der Schüler eingegangen werden kann, bedarf 
es einer lückenlosen langfristigen Überwachung und 
adaptiven Regulierung der Methoden (Vock u. a. 2017). 
Falls ein Lernangebot unzureichend aktivierend wirkt 
oder sich plötzlich eine Über- oder Unterforderung 
bemerkbar macht, können die Methoden in den Para-
metern Tempo, Niveau und Hilfestellung angepasst 
werden (Vock u. a. 2017). Also kann der Gefahr einer 
Verletzung der Chancengleichheit durch unangemes-
sene Förderung vorgebeugt werden (Vock u. a. 2017). 
Auf eine solche adaptiv-formative Diagnostik bauen 
ganze Rahmenmodelle, wie das selbstsprechende Mo-
dell der Response-to-Intervention (Vock u. a. 2017), das 
vielversprechende Erfolge vorweisen kann (Vock u. a. 
2017). Wenn der Lernerfolg langfristig dennoch nicht 
ausreicht, um eine Teilnahme zu gewährleisten, oder im 
Falle von B extremere Beeinträchtigungen festgestellt 
werden, kann die Lehrkraft auf gezieltere Kompensati-
onsmittel zurückgreifen – bspw. den Nachteilsausgleich 
(Hopf 2021). Damit wird auch die letzte Chance einer 
ungerechten Verfälschung der Eigenverantwortlichkeit 
für den Lernerfolg beseitigt.
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All das soll kein Plädoyer für die inklusive Methode 
sein, sondern vielmehr ein bescheidener Hinweis auf 
die Brisanz des einfachen ethischen Grundsatzes, den 
sich diese zunutze macht: Respekt heißt buchstäblich 
„der Einzelperson gerecht werden“. Was dem allge-
meinen Verlangen nach Respekt gerecht wird, wird 
wiederum als Gerechtigkeit erlebt (Dalbert 2013, 135). 
Indes genügt die kleinste Geste des Respekts, der bloße 
Ausdruck des Versuchs respektvollen Handelns, dass 
sich der Nächste gesehen und damit gerecht behandelt 
fühlt. Rücksicht als diagnostische Methode schafft in 
demselben Zuge Aufschluss darüber, was individuell 
für gerecht gehalten wird (Dalbert 2013, 21f.): „Wol-
len Lehrkräfte gerecht handeln, so müssen sie wissen, 
welches Handeln ihre Schüler als gerecht erleben […]“ 
(Dalbert 2013, 49). Respekt ist also der Schlüssel zum 
gerechten Handeln (Dalbert 2013, 140): Respektvoll 
handeln heißt, sowohl dem allgemeinen Verlangen nach 
Respekt als auch der individuellen Vorstellung von Ge-
rechtigkeit gerecht zu werden (Dalbert 2013). 

Nicht nur kann die Lehrkraft mit dem Ansehen der 
Lern-Person die institutionelle Ungerechtigkeit in der 
Schule entschärfen (Hopf 2021), sie sorgt vielmehr un-
mittelbar für die Vermehrung der erlebten Gerechtigkeit 
in der Schule und also für Wohlbefinden und Schuler-
folg (Dalbert 2013). 

Nun mag eine pessimistische Stimme zu bedenken ge-
ben, dass diese errungene Gerechtigkeit, wenn überhaupt 
haltbar, eben auf die Schule begrenzt ist. Zugegeben, 
eine Diagnostik, die an den Subjekten der sozialen Un-
gleichheit der Gesellschaft ansetzt, kann höchstens in der 
Schule treffende Kompensation begründen, wobei die 
eigentliche gesellschaftliche Ungleichheit unverändert 
bleibt und sich letztendlich auch in der Schule durch-
setzt (Hopf 2021). So findet die Annäherung von B an 
A nur in kleinen Schritten statt, wobei A seinen Vorteil 
durch gleichbleibende privilegierte Herkunft langfris-
tig ausspielen kann und eine absolut höhere Leistung 
erbringt, die von der Gesellschaft mit größerem Lohn 
geadelt wird. 

Abschließend sei also der eingangs angeführte Wahl-
spruch wiederholt und an die moderne Lehrperson 
appelliert: Verliere nicht deinen Mut in Anbetracht 
der Not der allgemeinen Ungerechtigkeit der Schule, 
sondern finde im Kleinsten der Geste des Respekts (d)
eine Tugend. Denn im Kleinsten der Handlungsdomäne 
‚Lehre‘ gibt es noch das ein oder andere zurechtzurich-
ten, das im Allergrößten Wirkung zeigt! 
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Verkannt wird bei solchen Einwänden, dass das re-
spektvolle Lehrpersonenhandeln eben mehr ist als 
solche begrenzte Diagnostik und inklusive Methode; 
begreift man es als sittlichen Inhalt der Lehre, worin 
sich die Schüler/innen lernend betätigen, so erhält 
das respektvolle Lehrpersonenhandeln eine nicht 
zu unterschätzende demagogische Wirkung (Sturm 
2016, 170): Indem die Lehrperson die zukünftige 
Generation mit respektvollem Handeln prägt, leistet 
sie über ihren Beitrag zur Gerechtigkeit in der Schule 
hinaus einen potentiellen Beitrag zur Reproduktion 
von Gerechtigkeit in der Gesellschaft (Dalbert 2013). 


